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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2023/GIE/040
öffentlich
23.11.2023
Frau J. Schiedt
Herr A. Harpeng

Bevollmächtigung des Bürgermeisters der Gemeinde Gielow zum Abschluss 
des Servicevertrags für eine E-Ladesäule in Gielow
Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 30.11.2023 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeister der Gemeinde Gielow wird bevollmächtigt, den Servicevertrag für die E-
Ladesäule in Gielow (Standort: Am Bornbruch 6, 17139 Gielow) abzuschließen.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 der KV - Entscheidung der Gemeinde

Die Gemeinde Gielow erhielt eine Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung öffentlich 
zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Rahmen des 
Bundesförderprogramms „Ladeinfrastruktur vor Ort“. 
Die Förderung ist mit einer Mindestbetriebszeit von 6 Jahren (Zweckbindungszeitraum) 
verbunden.

Zur Betreibung der E-Ladesäule ist der Abschluss eines jährlichen Servicevertrages 
erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:    Betrag
       €

Erg.-HH Fin.-HH
(investiv)

einmalig laufend Bemerkungen

Ausgaben:
8/5.4.1.00.523100  798,00 € x jährlich

Anlagen:
Servicevertrag
Förderbescheid
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Diese Übersicht der Ladestationen gilt ab: 08.08.2023 
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ANLAGE PREISE  
Dieses Preisblatt gilt ab: 08.08.2023 

Laufende Kosten (Leistungsumfang gem. Servicevertrag)  

Pos Beschreibung 
Preis/Stück  
(in €/Jahr) 

Stückzahl  
gesamt 

1 Entgelt für den Betrieb von nicht-öffentlicher LIS    

2 Entgelt für den Betrieb von öffentlicher LIS 132 € 2 

3 Entgelt für die Anbindung (Lan)   

4 Entgelt für die Anbindung (SIM-Karte) 60 € 1 

5 
Entgelt für Prüfung und Wartung AC-Ladepunkt 
nach §3 

  

6 
Entgelt für Prüfung und Wartung AC-Ladepunkt 
nach §3  
(inkl. technische Betriebsführung nach §2) 

237 € 2 

7 
Entgelt für Prüfung und Wartung DC-Ladepunkt 
nach §3 

  

8 
Entgelt für Prüfung und Wartung DC-Ladepunkt 
nach §3 
(inkl. technische Betriebsführung nach §2) 

  

9 
Entgelt für die Stromversorgung nach §5  
(wenn in §5 (1.) „Betreiber“ gewählt wurde) 

kostenlos  

10 
Entgelt für Betrieb des Ladepunkt Management 
Systems nach §6 

In Pos. 1+2 inkludiert   

11 
Entgelt für kaufmännische Betriebsführung  
nach §7 

In Pos. 1+2 inkludiert  

12 Entgelt für Nutzung und Abrechnung nach §8 In Pos. 1+2 inkludiert  

13 
Entgelt für Nutzung durch spezifischen 
Nutzerkreis nach §9 

In Pos. 1 inkludiert  

14 Entgelt für Nutzung durch Dritte nach §10 In Pos. 2 inkludiert  

15 Entgelt für Nutzung und Abrechnung nach §12   

16 
Entgelt für Vermarktung und Abrechnung  
nach §13 

In Pos. 2 inkludiert  

17 Entgelt für Nutzung und Abrechnung nach §14   

Gesamtpreis über alle beauftragten Leistungen 798 €/Jahr 

 

  



A. Stundensätze und Fahrtkosten für zusätzliche Leistungen 

Pos Beschreibung Stundensatz (in €/h)   

1 Programmierer, Backendadministrator   90   

2 Elektromeister   70   

3 Elektrotechniker   65   

4 Elektriker   55   

5 Helfer   40   

Die Anfahrt setzt sich aus Fahrzeugkosten in Höhe von 0,60 €/km und der Fahrzeit (Qualifikation des 
Mitarbeiters) zusammen. Die Aufwände verstehen sich zuzüglich Materialkosten.  

B. Einmalige Dienstleistungen  

Pos Beschreibung 
Preis  

(in € pro Anpassung)   

1 
Anpassung der Preisstruktur nach (E.)  
(pauschal, bis 10 Ladepunkte) 

150   

2 
Anpassung der Preisstruktur nach (E.)  
(pauschal, 11 bis 50 Ladepunkte) 

250   

3 
Anpassung der Preisstruktur nach (E.)  
(pauschal, 51 bis 100 Ladepunkte) 

400   

4 
Nachbestellung von Authentifizierungsmedien mit Sondertarif  
(pro Authentifizierungsmedium) 

 

C. Vermarktung von THG-Quoten 

Für die Vermarktung der THG-Quote erhält der Kunde nachfolgend festgelegte Vergütung: 

 Vertragsjahr Gutschrift (in €/kWh geladen) 

2023 0,10  

 

  



D. Abrechnung von Ladevorgängen durch spezifische Nutzergruppen 

Für Ladevorgänge, die unter §9 fallen, gelten die nachfolgend genannten Tarife, die sich zwischen 

AC- und DC-Ladeinfrastruktur unterscheiden: 

 Pos Ladepunkt Tarifbezeichnung 

1 AC  

2 DC  

Aus den o.g. Tarifen ergeben sich nachfolgende Gutschriften für den Kunden und Kosten für den 
Nutzer: 

 
Je Ladevorgang 

gestartet 
(in €/Ladevorgang) 

Je kWh 
geladen 

(in €/kWh)  

Je Minute während 
des Ladevorgangs 

geparkt 
(in €/Minute) 

Gutschrift  
für AC-Ladepunkte  

  0,00 

Kosten des Nutzers  
für AC-Ladepunkte 

   

Gutschrift  
für DC-Ladepunkte 

  0,00 

Kosten des Nutzers  
für DC-Ladepunkte 

   

E. Abrechnung von Ladevorgängen durch sonstige Dritte 

Für Ladevorgänge, die unter §10 fallen, gelten die nachfolgend genannten Tarife, die sich zwischen 

AC- und DC-Ladeinfrastruktur unterscheiden: 

Pos Ladepunkt Tarifbezeichnung 

1 AC  

2 DC  

Aus den o.g. Tarifen ergeben sich nachfolgende Gutschriften für den Kunden: 

 
Je Ladevorgang 

gestartet 
(in €/Ladevorgang) 

Je kWh 
geladen 

(in €/kWh)  

Je Minute während 
des Ladevorgangs 

geparkt 
(in €/Minute) 

Gutschrift für AC-Ladepunkte    0,00 

Gutschrift für DC-Ladepunkte   0,00 

Der Betreiber kann keine Aussage treffen über die Kosten bei Nutzung eines Ladetarifvertrags. 

 

 

 

 



F. Umsatzsteuer  

Wenn nicht anders explizit aufgeführt, sind die in den vorgenannten Ziffern genannten Preise 

Nettopreise. Hinzu kommt die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (gesetzlicher Regelsatz 

nach § 12 Abs. 1 UStG), soweit diese anfällt.  

 

G. Preisanpassungen    

Der Betreiber ist verpflichtet, die Preise für den Betrieb der Ladestationen gemäß Buchstabe A., B. 

und C. sowie die Höhe der Gutschriften in Buchstabe E. und F. durch einseitige 

Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder 

Ermäßigungen). Der Betreiber überwacht fortlaufend die Entwicklung der jeweils relevanten Kosten. 

Der Umfang einer Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten seit der jeweils 

vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach 

dieser Ziffer erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der 

aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder 

Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Der Betreiber verpflichtet sich, Kostensenkungen nach 

den gleichen Maßstäben zu berücksichtigen, wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 

Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Betreibers gerichtlich überprüfen 

zu lassen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer sind nur auf den Zeitpunkt der jeweiligen 

Vertragsverlängerung möglich, erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit. Preisanpassungen 

werden nur wirksam, wenn der Betreiber dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen 

vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den 

Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Betreiber in der Mitteilung gesondert 

hingewiesen. 
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Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung öffentlich zugänglicher 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Rahmen des Bundesförderpro-
gramms „Ladeinfrastruktur vor Ort" 

Ihr Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Ausgabenbasis 
(AZA) vom 22.12.2021 

Aktenzeichen: 0600-11.2-281.21/05924.001 
Online-Kennung: 100569996 
Förderkennzeichen: 45LV005924 
Aurich, 09.09.2022 
Seite 1 von 10 

Zuwendungsbescheid 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Maßgabe der Richtlinie über den Einsatz von Bundesmitteln im Rahmen 
des BMDV-Programms „Ladeinfrastruktur vor Ort" vom 24. März 2021 in Form 
der Änderung vom 17. Januar 2022 (im Folgenden „FörderRL") und der §§ 23 
und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BH0)1  sowie den dazu ergangenen All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-BHO), bewillige ich Ihnen den im Fol-
genden näher bezeichneten, nicht rückzahlbaren Zuschuss im Wege der Pro-
jektförderung als Anteilsfinanzierung. 

Hauptregelungen 

Anhand der von Ihnen im oben genannten Antrag angegebenen Ausgaben ge-
währe ich Ihnen eine Zuwendung in Höhe von bis zu 

13.134,35 € 
(in Buchstaben: dreizehntausendeinhundertvierunddreißig Euro und 

fünfunddreißig Cent), 

für die erstmalige Beschaffung und Errichtung öffentlich zugänglicher Ladein-

 

frastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland. Die konkrete Aufteilung und 

'Bundeshaushaltsordnung vorn 19. August 1969 (BGBI.1 S. 1284), die zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vorn 20. August 
2021 (BGBI. 1 S. 3932) geändert worden ist. 
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Zusammensetzung der bewilligten Projektausgaben entnehmen Sie bitte der 
entsprechenden Anlage (Gesamtfinanzierungsplan und Aufstellung des Zu-
wendungszwecks). 

Der Bewilligungszeitraum beginnt mit Zugang dieses Bescheides und endet 
am 31.12.2023. 

Die Gewährung der Zuwendung erfolgt unter dem Vorbehalt der Einhaltung 
und Berücksichtigung folgender Vorgaben: 

1. Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel aus dem Bundes-
haushalt, Einzelplan 60, Kapitel 6002, Titel 6092/89302. 

2. Mit dem Vorhaben wurde noch nicht begonnen. 
3. Die Zuwendung überschreitet nicht die maximale Förderung von 80 

v. H. der anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Die Bewilligung setzt zudem voraus, dass die Gesamtfinanzierung des Vorha-
bens gesichert ist. 

Die endgültige Festsetzung der Zuwendung erfolgt nach Vorlage und Prüfung 
des Verwendungsnachweises. 

Die Ihnen mit diesem Bescheid gewährte Zuwendung stellt eine De-minimis-
Beihilfe dar. Die Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der als Anlage beige-
fügten Bescheinigung (De -minimis -Bescheinigung). 

Folgende Anlagen sind Bestandteile dieses Bescheides: 

- Gesamtfinanzierungsplan und Aufstellung des Zuwendungszwecks 
- Merkblatt „Förderfähige und nicht förderfähige Ausgaben" i. S. v. Nr. 2 

der Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur vor Ort" 
- Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-

rung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebiets-
körperschaften (ANBest-Gk) 

- De-minimis-Bescheinigung 

Die Zuwendung ist zweckgebunden und darf nur nach Maßgabe dieses Zuwen-
dungsbescheides verwendet werden. Änderungen des Gesamtfinanzierungs-
planes und Aufstellung des Zuwendungszwecks, die über die Ermächtigung 
in Nr. 1.2 Satz 4 ANBest-Gk hinausgehen, bedürfen der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung durch die Bewilligungsbehörde. Dem entsprechenden An-
trag ist eine Neufassung des Gesamtfinanzierungsplanes beizufügen. 
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Hinweise 

Auf Nr. 3 ANBest-Gk („Vergabe von Aufträgen"), wonach der Zuwendungs-
empfänger vergaberechtliche Bestimmungen einzuhalten hat, wird aus-
drücklich hingewiesen. 

In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie darauf achten, die Förderfähigkeit des 
zur Errichtung vorgesehenen Ladesäulenmodells rechtzeitig, in jedem Fall aber 
vor Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung, abzuklären. Hierbei sind ins-
beondere die technischen Voraussetzungen, die Sie der Ladesäulenverordnung 
(LSV)2  entnehmen können, zu berücksichtigen. 

Zu den Rechtsgrundlagen gehört insbes. die De-minimis-Verordnung3  in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. Den Verordnungstext und weitere Rechtsgrundlagen 
finden Sie auch auf der Homepage der BAV unter 
https://www.bav.bund.de/DE/4 Foerderprogramme/6 Foerderung Ladeinf-
rastruktur/5 Weitere Informationen/5 Rechtsgrundlagen/Rechtsgrundla-
gen node.html. 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der BAV unverzüglich und unauf-
gefordert auch alle nachträglichen Änderungen von Tatsachen, die für die Be-
willigung der Zuwendung maßgeblich waren, mitzuteilen (vgl. Nr. 5 ANBest-
Gk). 

Die Zuwendung darf nur für die im Bewilligungszeitraum für das Vorhaben 
entstandenen und als zuwendungsfähig anerkannten Ausgaben abgerechnet 
werden. Die grundsätzliche Zuwendungsfähigkeit einzelner Ausgabenpositio-
nen ergibt sich aus dem beigefügten Merkblatt. 

Bei der Berechnung der Höhe Ihrer Zuwendung wurde angenommen, dass Sie 
vorsteuerabzugsberechtigt sind. Sollte dies für das mit diesem Bescheid bewil-
ligte Projekt nicht zutreffen, reichen Sie uns den entsprechenden Nachweis 
(bezogen auf Ihr konkretes Vorhaben) bitte unverzüglich, spätestens jedoch 
mit dem Verwendungsnachweis ein, damit wir dies entsprechend berücksich-
tigen können. 

Die Abtretung einer Forderung aus dem Zuwendungsbescheid an Dritte ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. Auf Ihren Antrag kann einer Abtretung aus-
nahmsweise zugestimmt werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Vorhaben steht und besondere Gründe vorliegen. 

Ladesäulenverordnung vom 9. März 2016 (BGBl. I S. 457), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. November 2021 (BGBl. I 
S. 4788) geändert worden ist.). 
3 Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABLEU Nr. L 352, S. lff.). 
Verordnung (EU) 2020/972 der Kommission vom 2. Juli 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 hinsichtlich ihrer Ver-
längerung und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 hinsichtlich ihrer Verlängerung und relevanter Anpassungen (ABLEU 
Nr. L 215, S. 3ff.). 
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Im Falle einer möglichen Erstattung und Verzinsung der Zuwendung weise ich 
Sie auf Nr. 8 ANBest-Gk hin. 

Auflagen 

Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden (Nr. 1.1 ANBest-
Gk). 

Die mit diesem Bescheid geförderte Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
muss auf einer Stellfläche (Belegenheitsort) in der Bundesrepublik Deutsch-
land errichtet werden (Nr. 2 FörderRL). 

Sie ist mit einer Mindestbetriebsdauer von sechs Jahren zu betreiben (Zweck-
bindungszeitraum; Nr. 6.3 Satz 1 FörderRL). Die Sicherstellung des Betriebs 
kann auch durch Dritte erfolgen. Der Zuwendungsempfänger muss aber über 
die gesamte Mindestbetriebsdauer Eigentümer der geförderten Ladeinfra-
struktur sein. Der Nachweis über den Betrieb erfolgt über die Registrierung der 
In- und Außerbetriebnahme der Ladeinfrastruktur bei der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) unter dem u. g. Link. Die Anforderungen der LSV in der jeweils gel-
tenden Fassung sind dabei einzuhalten (Nr. 6.2 FörderRL). 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Elektrizitaetund-
Gas/Unternehmen Institutionen/E-Mobilitaet/start.htm 

Für sämtliche im Zweckbindungszeitraum liegenden Ladevorgänge ist die er-
forderliche Strommenge aus erneuerbaren Energien im Sinne von § 3 Nr. 21 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)4  zu verwenden, für die keine Förderung 
nach dem EEG in Anspruch genommen wird. 

- Dieses muss über einen Stromliefervertrag nachgewiesen werden, für 
den bei Nutzung entsprechende Herkunftsnachweise gemäß § 3 Nr. 29 
EEG beim Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes ent-
wertet werden (Nr. 6.4 der FörderRL). 

- Der Nachweis kann auch über eine die Entwertung von mengenmäßig 
ausreichenden Herkunftsnachweisen sicherstellende, unabhängige 
Zertifizierung des Tarifs des Stromliefervertrages erbracht werden oder 
- soweit zutreffend und erforderlich - durch entsprechende Erklärun-
gen, die rechtsverbindlich unterschrieben einzureichen sind. Die Erklä-
rungen sind diesem Bescheid als Formular beigefügt. 

- Soweit der für die Ladevorgänge verwendete Strom vom Zuwendungs-
empfänger vor Ort selbst erzeugt und vorher nicht in das öffentliche 
Netz eingespeist wurde (Eigenversorgung), ist das beigefügte Formular 

Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vorn 16. Juli 2021 (BGBI. I 

S. 3026) geändert worden ist. 
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„Nachweis Eigenversorgung" rechtsverbindlich unterschrieben einzu-
reichen. 

Die Kennzeichnung der Stellplätze an geförderter Ladeinfrastruktur sowie die 
Anbringung des Logos des Fördermittelgebers sind nach Maßgabe dieses Be-
scheides und der Nr. 6.6 der FörderRL vorzunehmen: 

- Die Stellplätze für Elektrofahrzeuge sind in Form einer Bodenmarkie-
rung durch das Aufbringen eines weißen Piktogramms (Darstellung ei-
nes Elektrofahrzeugs gemäß § 39 Abs. 10 Straßenverkehrsordnung - 
StVO) mit weißer, durchgezogener Umrandung des Stellplatzes ent-
sprechend der unten stehenden Abbildung deutlich als solche zu kenn-
zeichnen. 

- Nur in begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag alternativ zur Bo-
denmarkierung eine Beschilderung mit den oben dargestellten Pikto-
grammen genehmigt werden, wenn das Aufbringen der Bodenmarkie-
rung aus rechtlichen Gründen (z. B. bei denkmalgeschützten Flächen) 
oder aufgrund der Bodenbeschaffenheit vor Ort (z. B. bei Schotter oder 
Rasengittersteinen) ausgeschlossen ist. 

- Der Ladepunkt ist derart zu kennzeichnen, dass ein Hinweis auf die Ver-
träglichkeit der am Ladepunkt bereitgestellten elektrischen Verbin-
dung und die Verbraucherinformationen nach den Anforderungen der 
DIN EN 17186 Ausgabe Oktober 20196  ausgewiesen werden. 

An den Ladestationen selbst muss das beigefügte Logo des Fördermittelgebers 
gut sichtbar angebracht sein. Die beigefügten Aufkleber sind dazu wie folgt zu 
verwenden: 

- Aufkleber 8 x 6,5 cm für Wallboxen 
- Aufkleber 12 x 10 cm für Normal- und Schnellladesäulen 

s Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. 1 S. 367), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBI.1 S. 3091) 
geändert worden ist. 
6 Vgl. § 13 Abs. 6 der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2014/94/EU und weitere immissinsschutzrechtliche Rechtsakte der EU. 
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Die in § 3 der LSV genannten Vorgaben zu den Steckerstandards für Normal-
lade- und Schnellladepunkte sind zu beachten. 

Die öffentliche Zugänglichkeit der Ladeinfrastruktur ist zeitlich uneinge-
schränkt, d. h. 24 Stunden täglich an 7 Tagen in der Woche, sicherzustellen. Öf-
fentlich zugänglich ist ein Ladepunkt, sofern der zum Ladepunkt gehörende 
Parkplatz von einem unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen 
bestimmbaren Personenkreis tatsächlich befahren werden kann (vgl. § 2 Nr. 5 
der LSV). 

Die Anforderungen an die Authentifizierung und Abrechnung bestimmen 
sich nach Nr. 6.2 FörderRL: 

1) Vertragsbasiertes Laden 

- Die geförderte Ladeinfrastruktur muss vertragsbasiertes Laden ermög-
lichen (Nr. 6.2.1 FörderRL). 

- Es ist mindestens der Zugang per RFID-Karte (Multi Standard, Mifare 
und vergleichbare Standards) und Smartphone-Apps zu ermöglichen. 
Darüber hinaus können zusätzliche Authentifizierungs- und Abrech-
nungsmöglichkeiten (z. B. ISO/IEC 15118 - Power Line Communica-
tion) angeboten werden. Die Vorbereitung der Ladeinfrastruktur für die 
spätere Unterstützung der Umsetzung von ISO/IEC 15118 für den Da-
tenaustausch zwischen Ladeeinrichtung und Elektrofahrzeug wird er-
wartet. 

- Mittels Roaming-Plattform ist für alle Kunden sicherzustellen, dass 
Vertragskunden von anderen Anbietern von Fahrstrom und zusätzli-
chen Servicedienstleistungen (Electric Mobility Provider - EMP) den je-
weiligen Standort auffinden, den dynamischen Belegungsstatus einse-
hen, Ladevorgänge starten und bezahlen können (Nr. 6.2.2 FörderRL). 

- Die Verwendung von Detektionsmöglichkeiten zu besetzten Parkplät-
zen wird empfohlen. 

2) Ad-hoc-Laden  

- Die geförderte Ladeinfrastruktur hat den Nutzern von Elektromobilen 
darüber hinaus auch das punktuelle Aufladen zu ermöglichen (ad-hoc-
Laden) (Nr. 6.2.3 FörderRL). 

- Hierfür stehen dem Zuwendungsempfänger folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

a) An dem jeweiligen Ladepunkt wird keine Authentifizierung (des 
Kunden) verlangt, da die Leistungserbringung, die die Stromab-
gabe beinhaltet (Ladevorgang) entweder ohne direkte Gegenleis-
tung oder aber gegen Barzahlung in unmittelbarer Nähe zum La-
depunkt erfolgt (Nr. 6.2.3 lit. a) FörderRL). 
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b) Sofern eine bargeldlose Zahlungsmöglichkeit angeboten wird, 
erfolgt die Authentifizierung direkt an dem jeweiligen Lade-
punkt oder in dessen unmittelbare Nähe und der Zahlungsvor-
gang wird über mindestens eine der folgenden Varianten sicher-
gestellt: 
aa) mittels eines gängigen Debit- und Kreditkartensystems 

- über ein Kartenterminal mit Lesegerät (Nr. 6.2.3 lit. b) aa) 
FörderRL) oder 
- durch Vorhalten einer Karte oder eines mobilen Endgeräts, 
jeweils mit Nahfeldkommunikation (Nr. 6.2.3 lit. b) bb) För-
derRL) 

bb) mittels eines gängigen Kreditkartensystems und eines der in 
§ 38 Absatz 2 des Zahlungskontengesetzes genannten Zah-
lungsgeschäfts browserbasiert über eine kostenlose mobile 
Internetseite, die keine dauerhafte Registrierung erfordert 
(Nr. 6.2.3 lit. b) cc) FörderRL). 

- Der Zuwendungsempfänger hat sicherzustellen, dass mindestens eine 
Variante des Zugangs zum webbasierten Zahlungssystem kostenlos er-
möglicht wird. 

- Sofern der Zuwendungsempfänger die Stromabgabe ohne Gegenleis-
tung gewährt, müssen die Anforderungen für die Authentifizierung 
und das vertragsbasierte Laden nicht beachtet werden. Es ist jedoch 
auch hier für alle Kunden sicherzustellen, dass der Ladepunkt aufzufin-
den und der dynamische Belegungsstatus auf einer geeigneten Platt-
form einzusehen ist. 
Der Zuwendungsempfänger ist dabei grundsätzlich verpflichtet, seine 
Ladeinfrastruktur sämtlichen Elektromobilitätsnutzern mit ihrem je-
weiligen Fahrstromvertrag sowohl technisch als auch vertraglich un-
eingeschränkt zur Verfügung zu stellen. Dazu müssen zwischen dem 
Zuwendungsempfänger und den EMPs B2B-Verträge geschlossen wer-
den („offer to all"). Die jeweils mit den EMPs vereinbarten Konditionen 
(z. B. Preis) können dabei variieren. Es ist sicherzustellen, dass ein Groß-
teil der im Markt befindlichen EMPs erreicht und eine Nutzung diskri-
minierungsfrei ermöglicht wird. Dies muss zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme der Ladestation gewährleistet und nachgewiesen werden. 

- Sofern der Betreiber innerhalb der Mindestbetriebsdauer die Modalitä-
ten seiner Abrechnung ändert und eine Gegenleistung fordert, müssen 
die o. g. Anforderungen, d. h. die technischen Anforderungen bzgl. ver-
tragsbasierten Ladens, Authentifizierung und Roaming, erfüllt werden 
(Nr. 6.2.3 FörderRL a. E.) 

- Insbesondere für das Ad-Hoc-Laden muss der Preis aus Transparenz-
gründen an der Ladeeinrichtung angegeben werden und soll der Preis-
klarheit und Preiswahrheit entsprechen. Sofern sich der Preis aus meh-
reren Bestandteilen zusammensetzt (z. B. Startgebühr, Arbeitspreis), 
sind diese separat an der Ladeeinrichtung auszuweisen. Dabei muss ge-

 



Bundesanstalt 
für Verwaltungsdienstleistungen 

Seite 8 von 10 

währleistet sein, dass dem jeweiligen Kunden der für ihn und seinen La-
devorgang relevante Preis nicht nur vor Beginn des Ladevorgangs, son-
dern auch nach dessen Abschluss und vor der Bezahlung leicht erkenn-
bar, deutlich lesbar und gut wahrnehmbar mitgeteilt wird. 

Unmittelbar nach Erhalt des Inbetriebnahmeprotokolls, das von der Elektro-
fachkraft erstellt worden ist, hat der Zuwendungsempfänger dieses zum Nach-
weis der Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur über die Online-Plattform für 
die Berichterstattung aller geförderten Ladestationen des Bundesförderpro-
gramms Ladeinfrastruktur (OBELIS) an die Nationale Organisation Wasser-
stoff- und Brennstoffzellentechnologie GmbH (NOW GmbH) zu übermitteln. 
Ein Flyer zur Funktionsweise von OBELIS ist beigefügt. 

Der Zuwendungsempfänger hat am gewählten Standort dafür Sorge zu tragen, 
dass die Netzanschlussbedingungen des Netzbetreibers eingehalten werden. 
Für die sachgemäße Wartung ist der Zuwendungsempfänger verantwortlich. 
Dabei sind sowohl die Richtlinien der Hersteller als auch die gesetzlichen Vor-
gaben zu beachten. 

Während der Mindestbetriebsdauer der Ladestation von sechs Jahren sind je-
weils zum 01. Februar und 01. August Berichte in digitaler Form über OBELIS 
an die NOW GmbH zu übermitteln (Halbjahresberichte). 

Unter Beachtung aller datenschutzrechtlich relevanten Rechtsvorschriften hat 
der Zuwendungsempfänger der NOW GmbH oder einem anderen hierfür be-
auftragten Unternehmen die für die Erfolgskontrolle des Förderprogramms 
benötigten und benannten Daten bei Bedarf bereitzustellen. Er hat zudem an 
Befragungen, Interviews und sonstigen Datenerhebungen teilzunehmen und 
die ansonsten erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Begründung 

In pflichtgemäßer Ausübung meines Ermessens konnte ich Ihnen die Zuwen-
dung in der von Ihnen beantragten Höhe bewilligen. 

Abweichungen von den ANBest-Gk 

- Abweichend von der Regelung in Nr. 1.3 ANBest-Gk gelten die in Nr. 7.5 
FörderRL festgelegten Auszahlungsmodalitäten. 

- Abweichend von der Regelung in Nr. 2.1 ANBest-Gk werden Einnah-
men, die sich aus der Nutzung der mit diesem Bescheid geförderten La-
deinfrastruktur ergeben, nicht zuwendungsmindernd verrechnet. 

- Abweichend von der Regelung in Nr. 6.1 ANBest-Gk ist der Verwen-
dungsnachweis mit den erforderlichen Unterlagen bis spätestens ei-
nen Monat nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Eingang bei der 
BAV) vorzulegen. 
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Sowohl uns als Bewilligungsbehörde als auch dem Bundesrechnungshof steht 
ein Prüfungsrecht zu. Die Berechtigung des Bundesrechnungshofes ergibt sich 
aus den §§ 91 und 100 der BHO. 

Widerruf svorbehalt 

Ich behalte mir gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 49 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVfG)7  vor, den Bescheid im Falle einer Auszahlungssperre 
im Bundeshaushalt oder aus sonstigen zwingenden Gründen ganz oder teil-
weise zu widerrufen oder gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG nachträglich Auflagen 
zu erteilen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch bei der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen, Schloßplatz 
9 in 26603 Aurich, eingelegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Julia Lucas 

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 

Verwaltungsverfahrensgesetz 1. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 
des Gesetzes vorn 25. Juni 2021 (BGBI. 1 S. 2154) geändert worden ist. 
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Anlagen 

Gesamtfinanzierungsplan und Aufstellung des Zuwendungszwecks 
- Merkblatt „Förderfähige und nicht förderfähige Ausgaben" i. S. v. Nr. 2 der FRL 

„Ladeinfrastruktur vor Ort" 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften 
(ANBest-Gk) 

- Erklärungen über die Verwendung von nicht EEG-gefördertem Strom aus er-
neuerbaren Energien und die Entwertung von Herkunftsnachweisen 

- Erklärung zur Authentifizierung und Abrechnung von Ladevorgängen 
- De-minimis-Bescheinigung 
- Checkliste für den Verwendungsnachweis 
- Flyer „OBELIS - Online-Berichterstattung Ladeinfrastruktur" 
- Aufkleber mit Logo des BMDV 



Merkblatt  
„Förderfähige und nicht förderfähige Ausgaben" im Sinne von Nr. 2 der 

Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur vor Ort" 
(veröffentlicht im Bundesanzeiger am 30. März 2021 - BAnz AT, B8) 

1. Allgemeiner Hinweis 
Die Förderung erfolgt auf Ausgabenbasis. Unter Ausgaben sind nur diejenigen Zahlungen zu 
verstehen, die im Zeitpunkt ihrer Leistung zu einer Minderung der Geldbestände führen, sich also 
im laufenden Haushalts- oder Geschäftsjahr haushalts- und kassenmäßig auswirken. 

2. Förderfähige Ausgaben für Normal-Ladepunkte und DC-Schnell-Ladepunkte 

Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die dem Antragsteller durch erstmalige Beschaffung der 
Ladeinfrastruktur und die Montage (Fundament und Tiefbau) der Ladeeinrichtung entstehen. 

• LSV-konforme Ladeeinrichtungen (Ladesäule, Wallbox) und dazugehörige 
Leistungselektronik 

• abgesetzte Leistungseinheiten (Gleichrichter für Umwandlung von Wechsel- zu Gleich-
strom; baulich getrennt von Ladeeinrichtung) 

• Fundament der Ladeeinrichtung 
• Tiefbauarbeiten für Ladeeinrichtungen 
• Installation und Inbetriebnahme der Ladeeinrichtung 
• Anfahrschutz 
• Kennzeichnung des Stellplatzes gemäß Nr. 6.6 der Förderrichtlinie durch Boden-

markierung 
• Kennzeichnung des Stellplatzes durch Beschilderung (Parkplatzsymbol Zeichen 314, 

Elektroautosymbol, Zeichen 1024-20 oder § 39 Abs. 10 StVO, dazugehörige Zusatzzeichen) 
• Parkplatzsensoren 
• Beleuchtung ausschließlich der Ladeeinrichtung und der dazugehörigen Parkfläche 
• Wetterschutz/Überdachung der Ladeeinrichtung 
• Schutzfolierung (z. B. UV- oder Graffitischutz) 
• technische Umrüstung von Lichtmasten (Ladepunkte integriert in Straßenlaternen) 
• Einrichtung von WLAN an der Ladeeinrichtung 
• Vorbereitung der Ladeinfrastruktur (Hardware/Software) für die spätere Unterstützung 

von ISO/IEC 15118 
• Vorbereitung der Ladeinfrastruktur für die Anbindung an ein Smart-Meter-Gateway für 

die sichere Authentifizierung, datenschutzkonformes Laden und Abrechnung sowie der 
sicheren Anbindung an ein Kommunikationsnetz 

• Vorbereitung der Ladeeinrichtung (Hardware/Software) zur Anbindung des lokalen 
Energie- und Lastmanagementsystems, z. B. über ein Smart-Meter-Gateway 

• erforderliche Baumaßnahmen, um die 24/7-Erreichbarkeit zu erzielen 

3. Förderfähige Ausgaben für den Netzanschluss der Ladeinfrastruktur 

• Netzanschluss, d. h. für die technische Verbindung des Ladestandortes an das 
Energieversorgungs- (Nieder- oder Mittelspannung) sowie das Telekommunikationsnetz 

Stand: 31.03.2021 



• Baukostenzuschuss bzw. Einmalzahlungen an den Netzbetreiber im Rahmen der 
Herstellung oder Erweiterung des Netzanschlusses 

• Tiefbauarbeiten für Netzanschluss 
• Anschluss der Ladeeinrichtung an die Kundenanlage/den Netzanschluss 
• Tiefbauarbeiten zum Anschluss an die Kundenanlage/den Netzanschluss 
• Zähleranschlusssäule, sofern nicht in die Ladeeinrichtung integriert 
• Umspannstation 
• Hardware/Software für gesteuertes und lastoptimiertes Laden (falls nicht Bestandteil der 

Ladeeinrichtung) 
• Vorbereitung der Ladeinfrastruktur (Hardware/Software) für die Anbindung an ein Smart-

Meter-Gateway im Sinne der Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) oder zur 
Teilnahme an einem Flexibilitätsmechanismus nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) 

• Aufrüstung des benötigten Netzanschlusses, z. B. zur Leistungssteigerung 
• Pufferspeicher (vgl. Nr. 6.2.5 der Förderrichtlinie) 

4. Beispiele nicht förderfähiger Ausgaben 

• eigene Personalkosten des Zuwendungsempfängers 
• Material aus dem eigenen Lagerbestand, welches vor Beginn des Bewilligungszeitraums 

angeschafft wurde 
• Planungs- und Genehmigungsleistungen, z. B. Gebühren für behördliche Geneh-

migungen, Anwaltskosten 
• Werbemaßnahmen, z. B. kundenindividuelle Folierung der Ladesäule, Werbeschilder 
• laufende Betriebskosten, z. B. für regelmäßige Wartungen, Garantieverlängerungen oder 

aus Verträgen über WLAN, Netznutzungsentgelte für die Ladeinfrastruktur oder die 
Backend-Anbindung 

• Überdachung der Parkflächen 
• Neuerrichtung von Parkflächen, z. B. Anschaffung von Pflastersteinen und deren 

Verlegung, Asphaltierung 
• Entfernen oder Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern am Standort 
• Ausgaben für Kampf mittelbeseitigung 
• Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen 

Stand: 31.03.2021 
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Anlage 3 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften 
(ANBest-Gk) 

Die ANBest-Gk enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Be-
standteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist. 

Inhalt 

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 
Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Nr. 6 Nachweis der Verwendung 
Nr. 7 Prüfung der Verwendung 
Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere 
Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 
sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnis-
ses verbindlich. Die einzelnen Ausgabeansätze dürfen um bis zu 20 vom Hundert 
überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen 
bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung 
eines Ausgabeansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere 
im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses 
des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 
4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung. 

1.3 Im Regelfall werden die Zuwendungen im Wege des Abrufverfahrens bereitgestellt. In 
diesen Fällen gelten die Regelungen der BNBest-Abruf. Findet eine Teilnahme am 
Abrufverfahren nicht statt, werden die Zuwendungen wie folgt bereitgestellt: Die Zu-
wendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie alsbald nach 
der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetra-
ges muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im 
Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden: 

1.3.1 Bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des 
Zuwendungsempfängers, 

1.3.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel 
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf (Nr. 
1.3.2) anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung 
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jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert 
werden. 

1.4 Soweit die Zuwendung für ein Hochbauvorhaben bestimmt ist, kann sie bei Anteil-

 

oder Festbetragsfinanzierung entsprechend dem Baufortschritt angefordert werden, 
und zwar 20 vom Hundert der Zuwendung nach Vergabe des Rohbauauftrags, 30 
vom Hundert nach baurechtlicher Abnahme des Rohbaus, 40 vom Hundert nach bau-
rechtlicher Schlussabnahme und 10 vom Hundert nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises. Nr. 1.3 Satz 2 gilt entsprechend. Der Anforderung ist je eine Ausferti-
gung der in Betracht kommenden Abnahmebescheinigungen beizufügen. 

1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt wer-

 

den, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 

1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht 
zu erreichen ist. 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten 
Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder 
treten neue Deckungsmittel (z. B. Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die 
Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber 
und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förderung 
desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die De-
ckungsmittel insgesamt um mehr als 500 Euro ändern. 

3. Vergabe von Aufträgen 

Soweit auf die Vergabe von Aufträgen die Vorschriften des vierten Teils des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) nicht anzuwenden sind, weil die je-
weiligen Auftragswerte die Schwellenwerte (§ 106 GWB) nicht erreichen oder nicht 
überschreiten, sind bei der Vergabe von Aufträgen die nach den einschlägigen haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen des Zuwendungsempfängers anzuwendenden 
Vergabegrundsätze zu beachten. 

4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt 
werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. 
Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde 
anzuzeigen, wenn 
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5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungs-

 

nachweises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen 
Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er - ggf. weitere - Mittel von Dritten 
erhält, 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebli-

 

che Umstände sich ändern oder wegfallen, 

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwen-

 

dung nicht zu erreichen ist, 

5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht alsbald nach der Auszahlung für 
fällige Zahlungen verbraucht werden können, 

5.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht 
mehr benötigt werden. 

6. Nachweis der Verwendung 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung des 
Zuwendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeit-
raums der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zu-
wendungszweck nicht innerhalb eines Jahres erfüllt, ist auf Verlangen der Bewilli-
gungsbehörde ein Zwischennachweis in Form des Verwendungsnachweises vorzule-
gen. 

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-

 

gen Nachweis. 

6.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis 
kurz darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbericht 
ist auf die wichtigsten Positionen des zahlen mäßigen Nachweises einzugehen. Fer-
ner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu erläutern. 
Dem Sachbericht sind die Berichte der von dem Zuwendungsempfänger beteiligten 
technischen Dienststellen beizufügen. 

6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend 
der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis 
muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammen hängenden Einnahmen (Zuwen-
dungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Soweit der Zu-
wendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatz-
steuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksich-
tigt werden. 

6.5 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Drit-

 

te (Nichtgebietskörperschaften) weiterleiten, hat er die von den empfangenden Stel-
len ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischennachweise entspre-
chend VV Nr. 11 zu § 44 BHO zu prüfen und den Prüfvermerk dem Verwendungs-
oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 beizufügen. 
Auf Anforderung der Bewilligungsbehörde sind die Verwendungs- und Zwischen-
nachweise der Letztempfänger vorzulegen. 

7. Prüfung der Verwendung 

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-

 

lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen 



ANBest-GK ab 13.06.2019, veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBI Nr. 19/2019, S. 372) 

zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat 
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu ertei-
len. In den Fällen der Nr. 6.5 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem 
Dritten gegenüber auszubedingen. 

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser 
der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Er-
gebnisses zu bescheinigen. Dies gilt nicht bei Zuwendungen des Bundes an ein 
Land. 

7.3 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen 
(§§ 91, 100 BH0). 

8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungs-

 

verfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften 
mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst un-
wirksam wird. 

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 

8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, so-

 

weit der Zuwendungsempfänger 

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet oder 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den 
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungs-
pflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

8.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozent-

 

punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 

8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-

 

dungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen 
oder widerrufen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentspre-
chenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verlangt werden; entsprechendes gilt, soweit 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vor-
rangig einzusetzen sind (§ 49a Abs. 4 VwVfG). Eine alsbaldige Verwendung der Mit-
tel liegt im Anforderungsverfahren jedenfalls nicht vor, wenn die Mittel nach Ablauf 
von mehr als sechs Wochen nach Auszahlung für fällige Zahlungen verbraucht wer-
den. 
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Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) 
Schloßplatz 9 26603 Aurich 

Antragsteller/in 

Name, Vorname/Firma 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort  

Antragsdaten 

Fördermaßnahme (von BAV auszufüllen) 

Förderung der Errichtung öffentlich 
zugänglicher Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge 

Förderbereich (von BAV auszufüllen) 

Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur vor 
Ort" vom 24.03.2021 

Förderkennzeichen 

Erklärung der/des Antragstellerin/s zum Antrag mit dem Förderkennzeichen 
auf Gewährung einer Zuwendung - Fremdversorgung 

Zu meinem/unserem Antrag erkläre/n ich/wir Folgendes: 

Die Stromversorgung der Ladeinfrastruktur aus dem oben genannten Zuwendungsverhältnis basiert 
vollständig auf den Stromlieferverträgen 

Vertragsnr. , Kundennr.  für Standort  
Vertragsnr.  Kundennr.  für Standort  
Vertragsnr. , Kundennr.  für Standort  

(bei weiteren Verträgen bitte gesondert aufführen). 

Die Bestätigung des Stromlieferanten über die Entwertung der Herkunftsnachweise bezüglich des oben 
genannten Stromliefervertrages habe/n ich/wir eingeholt. Sie liegt dieser Erklärung bei. 

Soweit sich Änderungen in der Stromversorgung der in Rede stehenden Ladeinfrastruktur ergeben, 

werden diese umgehend und unaufgefordert gegenüber der BAV angezeigt. 

ggf. Anlage: Formular „Erklärung des Stromlieferanten zur Entwertung von Herkunftsnachweisen" 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift(en) Bevollmächtige(r) 

Name(n), Vorname(n) 
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Name/Firma/Anschrift (Antragsteller) 

Name/Firma/Anschrift (Stromlieferant) Vertragsnummer 

Kundennummer 

Erklärung des Stromlieferanten zur Entwertung von Herkunftsnachweisen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Ihr Stromkunde und Vertragspartner des oben genannten Stromliefervertrages bitte ich Sie, folgende 
Bestätigung hinsichtlich des Stromliefervertrages abzugeben: 

Ich/wir bestätige/n als Vertragspartner und Stromlieferant, dass über die gesamte Vertragsdauer die 
vollständige gelieferte Strommenge aus dem obigen Stromliefervertrag aus erneuerbaren Energien im 
Sinne von § 3 Nr. 21 EEG stammt und dass für die gesamte Strommenge Herkunftsnachweise beim 
Umweltbundesamt entwertet werden." 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift Stromlieferant 
ggf. Siegel/Stempel 

Name(n), Vorname(n) 



r 
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Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) 
Schloßplatz 9 26603 Aurich 

Antragstetter/in 

Name, Vorname/Firma 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort  

Antragsdaten 

Fördermaßnahme (von BAV auszufüllen) 

Förderung der Errichtung öffentlich 
zugänglicher Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge 

Förderbereich (von BAV auszufüllen) 

Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur vor 
Ort" vom 24.03.2021 

Förderkennzeichen 

Erklärung der/des Antragstellerin/s zum Antrag mit dem Förderkennzeichen 
auf Gewährung einer Zuwendung 

Zu meinem/unserem Antrag erklärein ich/wir Folgendes: 

(Bitte entsprechend ankreuzen, ausfüllen) 

Authentifizierung und Abrechnung: 

• Vertragsbasiertes Laden mit personenbezogener Authentifizierung ist sichergestellt 

El per RFID (Ladekarte), 

13 über Smartphone-App. 

• Roaming: 

Welcher Anbieter, welches Produkt?  

• Mittels Roaming ist sichergestellt, dass Vertragskunden anderer Fahrstronnanbieter 

El die Ladesäule auffinden (im Internet, Nachweis z. B. Screenshot), 

13 den Belegstatus einsehen (im Internet, Nachweis z. B. Screenshot), 

El und den Ladevorgang starten und bezahlen können. 
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• Ad-hoc Laden/punktuelles Laden ohne zahlungsbezogene Authentifizierung erfolgt 

D kostenlos, 

oder mit Bargeldzahlung. 

• Oder Ad-hoc Laden mit zahlungsbezogener Authentifizierung erfolgt 

El mit einem gängigen Kartenzahlsystem. Wenn ja, 

welches?  

13 oder mittels eines webbasierten Systems, mind. ein Zugang ist kostenlos 

EI Menüsprache: mind. Deutsch und Englisch. 

• Bei kostenloser Stromabgabe ist 

3 die Ladesäule auffindbar (im Internet, Nachweis z. B. Screenshot), 

3 und der Belegstatus einsehbar (im Internet, Nachweis z. B. Screenshot). 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift(en) Bevollmächtige(r) 

Name(n), Vorname(n) 
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Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 
Schloßplatz 9 26603 Aurich 

Zuwendungsempfänger/in 

Name, Vorname / Firma 

Gemeinde Gielow 

Straße, Hausnummer 

Am Markt 1 

PLZ, Ort 

17139 Malchin 

ggf. Registerart, -nummer und -gericht 

(z. B. HRA Nr. 100489, AG Aurich) 

Angaben zum Bewilligungsbescheid 

Fördermaßnahme 

Förderprogramm "Ladeinfrastruktur vor 
Ort" 

Förderbereich 

Antragstellung "Ladeinfrastruktur vor Ort" 
für KMU, Kommunen und Privatpersonen 

Datum des Bescheids 

09.09.2022 

Aktenzeichen 

0600-11.2-281.21/05924.001 

Förderkennzeichen 

45LV005924 

De-minimis-Bescheinigung 

zur Bewilligung einer Bundeszuwendung mit o. g. Förderkennzeichen 

Bei der bewilligten Zuwendung handelt es sich um eine De-minimis-Beihilfe im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (De-minimis-V0)1. 

1Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (Amtsblatt EU L 352, 24.12.2013, 

S. 1; De-minimis-Verordnung); verlängert bis zum 31. Dezember 2023 durch die Verordnung (EU) 2020/972 der 

Kommission vom 02. Juli 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 hinsichtlich ihrer Verlängerung und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 hinsichtlich ihrer Verlängerung und relevanter Anpassungen. 
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1. Angaben zu bisherigen De-minimis-Beihilfen 

Nach den Angaben des Antragstellers/der Antragstellerin wurden ihm/ihr im laufenden sowie in den zwei vorangegangenen Steuerjahren 

2020 / 2021 folgende De-minimis-Beihilfen nach De-minimis-Verordnungen gewährt: 

Rechtsgrundlage: bitte ankreuzen 

Datum des 
Bewilligungsbescheids/ 
Vertrags Beihilfegeber und Aktenzeichen 
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Form der Beihilfe 
(z. B. Zuschuss, Bürgschaft, 
Darlehen) 

Fördersumme 
(Euro) 

Beihilfebetrag 
bzw. 
Subventionswert 
(Euro) 

          

LILI 

                       

02/20221 Lv0 
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2  Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 

De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, verlängert bis zum 31. Dezember 2023 durch die Verordnung (EU) 

Nr. 2020/1474 der Kommission vom 13. Oktober 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 360/2021 hinsichtlich der Verlängerung ihrer Geltungsdauer und einer befristeten 

Ausnahmeregelung für Unternehmen in Schwierigkeiten zur Berücksichtigung der Auswirkung der COVID-19-Pandemie. 

3  Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 

De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor, verlängert bis zum 31.12.2022 durch die Verordnung (EU) 2020/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2020 zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 702/2014, (EU) Nr. 717/2014 und (EU) Nr. 1388/2014 hinsichtlich ihrer Geltungsdauer und anderer entsprechender Anpassungen. 

4Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 

De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor, verlängert bis zum 31.12.2027 durch die Verordnung (EU) 2019/316 der Kommission vom 21. Februar 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 1408/2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor. 

02/20221 Lv0 
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2. Feststellung des maximalen Schwellenwerts  für den laufenden Antrag 

3 500.000,00 Euro (DAWI-De-minimis) 

E 200.000,00 Euro (Allgemeine-De-minimis) 

3 100.000,00 Euro (Allgemeine-De-minimis im gewerblichen Straßengüterverkehr) 

3 30.000,00 Euro (Fischerei-De-minimis) 

20.000,00 Euro (Agrar-De-minimis) 

3. Berücksichtigung erhaltener De-minimis-Beihilfen 

Die an ein einziges Unternehmen in Deutschland ausgereichten De-minimis-Beihilfen dürfen im Zeitraum von 

drei aufeinander folgenden Steuerjahren einen bestimmten Wert nicht übersteigen. Dieser Schwellenwert beträgt 

bei: 

• DAWI-De-minimis-Beihilfen 500.000,00 Euro, 

• Allgemeine-De-minimis-Beihilfen 200.000,00 Euro bzw. 100.000,00 Euro bei Unternehmen, die im Bereich 

des gewerblichen Straßengüterverkehrs tätig sind, 

• Fischerei-De-minimis-Beihilfen 30.000,00 Euro, 

• Agrar-De-minimis-Beihilfen 20.000,00 Euro. 

Erhält ein einziges Unternehmen De-minimis-Beihilfen nach verschiedenen De-minimis-Verordnungen, so 

müssen diese zusammen betrachtet und addiert werden. Dabei gelten folgende Regeln: 

• DAWI-De-minimis + Allgemeine-De-minimis + Agrar-De-minimis + Fischerei-De-minimis = 500.000,00 

Euro, 

• Allgemeine-De-minimis + Agrar-De-minimis + Fischerei-De-minimis = 200.000,00 Euro (bzw. 100.000,00 

Euro bei Unternehmen, die im Bereich des gewerblichen Straßengüterverkehrs tätig sind), 

• Agrar-De-minimis + Fischerei-De-minimis = 30.000,00 Euro. 

Dabei dürfen jedoch Allgemeine-De-minimis-Beihilfen den Wert von 200.000,00 Euro bzw. 100.000,00 Euro bei 

Unternehmen, die im Bereich des gewerblichen Straßengüterverkehrs tätig sind, die Agrar-De-minimis-Beihilfen 

den Wert von 20.000,00 Euro und die Fischerei-De-minimis-Beihilfen den Wert von 30.000,00 Euro nicht über-

schreiten. 

02/20221 Lv0 
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Nach den Angaben unter Nr. 1 wurden De-minimis-Beihilfen wie folgt gewährt: 

E Die Summe der erhaltenen Beihilfebeträge/Subventionswerte der De-minimis-Beihilfen 

(Allgemeine, Fischerei, Agrar, DAWI) ergibt, dass der maximale Schwellenwert von 

200.000,00 Euro eingehalten wird. 

2 Die Summe der erhaltenen Beihilfebeträge/Subventionswerte der De-minimis-Beihilfen 

(Allgemeine, Fischerei, Agrar, DAWI) ergibt, dass der maximale Schwellenwert von 

 Euro nicht eingehalten wird. 

4. Kombination mit weiteren Beihilfen (nur auszufüllen, wenn für das gleiche Projekt weitere 

Beihilfen gewährt werden sollen) 

El Nach den Angaben des Antragstellers hält die beantragte De-minimis-Beihilfe die 

Bestimmungen über die Kumulierung mit anderen Beihilfen (keine De-minimis-

Beihilfen) ein. 

2 Nach den Angaben des Antragstellers hält die beantragte De-minimis-Beihilfe die 

Bestimmungen über die Kumulierung mit anderen Beihilfen (keine De-minimis-Beihilfen) 

nicht ein. 

5. De-minimis-Bescheinigung 

Die beantragte De-minimis-Beihilfe in Höhe von 

2 war zu kürzen auf  Euro, 

entsprechend einem Subventionswert in Höhe von  Euro. 

E konnte ungekürzt erfolgen, 

entsprechend einem Subventionswert in Höhe von 

Aurich, 09.09.2022 

Ort, Datum Bundesanstalt für Verwaltungsdie stleistungen 

Unterschrift, ggf. Stempel 

13.134,35 Euro 

13.134j35 Eadndesanstalt  für 

02/20221 Lv0 
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Hinweise:  

Diese Bescheinigung ist 

• zehn Jahre vom Unternehmen aufzubewahren und auf Anforderung der Europäischen 

Kommission, der Bundesregierung, Landesverwaltung oder bewilligenden Stelle innerhalb 

von einer Woche oder einer in der Anforderung festgesetzten längeren Frist vorzulegen. Wird 

die Bescheinigung innerhalb der Frist nicht vorgelegt, entfällt rückwirkend die 

Bewilligungsvoraussetzung und die Beihilfen zuzüglich Zinsen werden zurückgefordert. 

• bei zukünftigen Beantragungen als Nachweis für die bereits erhaltenen/bewilligten 

De-minimis-Beihilfen vorzulegen. 

02/20221Lv0 
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Checkliste für den Verwendungsnachweis 
Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur vor Ort" vom 24.03.2021 

Diese Dokumente benötigt die BAV ausgefüllt und vom Bevollmächtigten unterschrieben im Original per 
Post:  

Formular „Verwendungsnachweis" 

 

Erklärung bzgl. Authentifizierung und Abrechnung der Ladevorgänge 

 

Erklärung über Russland-Bezug 

 

ggf. Erklärung(en) zur Verwendung von Grünstrom* 

 

ggf. Auftragsvergabeliste** 

 

Diese Dokumente benötigt die BAV in elektronischer Form: 

ZMN-Vorlage als Excel-Datei 

 

Belegliste 

 

vollständige, in der Belegliste aufgeführte Rechnungen*** 

 

Zahlungsnachweise der Rechnungen (Kontoauszug, Auszahlungsanordnung o. Ä.) 

 

Sachbericht 

 

OBELIS-Inbetriebnahmemeldung 

 

Foto(s) der Ladevorrichtung(en) inkl. Parkplatzmarkierung(en) und Förderaufkleber 

 

Grünstromliefervertrag/-verträge mit Zertifikat (alternativ: Eigenerklärung*) 

 

weitere eingeholte Angebote zum Nachweis der wirtschaftlichen und sparsamen 
Mittelverwendung (für alle Zuwendungsempfänger, die keine Auftragsvergabeliste erstellen 
müssen)**** 

 

* Eigenerklärungen zur Verwendung von Grünstrom werden nur benötigt, wenn a) zum Grünstromliefervertrag kein Zertifikat 
vorliegt oder b) Strom aus eigener Erzeugung stammt und dieser direkt für die Ladevorgänge verwendet wird. 

** Die Auftragsvergabeliste ist bei Vorhaben nach AN Best-Gk immer und bei Vorhaben nach AN Best-P nur bei Zuwendungen 
von insgesamt mehr als 100.000 € zu erstellen. 
Sofern Sie auch als Privatunternehmen bei der Vergabe die Vorschriften des GWB zu beachten haben, gilt für Sie Nr. 3.2 AN Best-
P. 

*** Die Belege sollten ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zum Vorhaben enthalten (z. B. Förderkennzeichen oder Akronym des 
Förderantrags). 

**** Zuwendungsempfänger, die keine Auftragsvergabeliste erstellen müssen (s. o.), haben zum Nachweis der wirtschaftlichen 
und sparsamen Verwendung der Fördermittel (Nr. 1.1 AN Best-P/-Gk) alle eingeholten Angebote einzureichen. 
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Gesamtfinanzierungsplan und Aufstellung des Zuwendungszwecks 

Die bewilligte Zuwendung darf nur für die Errichtung von Ladeinfrastruktur entsprechend der nachfolgenden Aufstellung verwendet werden. 

Förderkategorie Art* Anzahl 
Gesamtfinanzierung Bereitstellung 

Zuwendung in Ausgaben Eigenmittel Zuwendung 

Netzanschlüsse Niederspannung 1 

16.417,94 € 3.283,59 € 

7.488,99 € 

2024** 

 

Mittelspannung 0 

 

Ladepunkte 
Normalladepunkte 

2 5.645,36 € (ab 3,7 kW bis 22,0 
kW) 

 

Schnellladepunkte 
0 

 

(ab 22,1 kW bis 50,0 
kW) 

gesamt 

 

3 13.134,35 € 

* Einzelansätze gern. Nr. 1.2 Satz 3 ANBest-Gk 
** Die Zuwendung steht grundsätzlich nur in dem genannten Haushaltsjahr zur Verfügung. Eine Übertragung in ein anderes Haushaltsjahr ist nur 

ausnahmsweise möglich und setzt voraus, dass der Zuwendungsempfänger bei der BAV einen formlosen begründeten Antrag auf die gewünschte 
Übertragung einreicht und die Haushaltsmittel tatsächlich zur Verfügung stehen. 
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